
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1953/10/10 4Ob181/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.10.1953

Norm

ABGB §1295 Ic

AngVersG §1 Abs1 Z6

RVO §317

Rechtssatz

Versicherungsp5icht eines nebenberu5ichen Fachlehrers an einer gewerblichen Fortbildungsschule.

Schadenersatzpflicht wegen Unterlassung der Anmeldung zur Versicherung.

Entscheidungstexte

4 Ob 181/53

Entscheidungstext OGH 10.10.1953 4 Ob 181/53
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